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Die Datenminimierung ist ein fundamentales Prinzip der Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO), das in Artikel 5 Absatz 1 lit. c verankert ist. Dieses Prinzip besagt, dass
personenbezogene Daten auf das für den Verarbeitungszweck notwendige Maß beschränkt
sein müssen.

Unternehmen und Organisationen sind verpflichtet, nur jene Daten zu erheben und zu
verarbeiten, die für den spezifischen Zweck unerlässlich sind. Der Grundsatz der
Datenminimierung dient mehreren Zielen:

Schutz der Privatsphäre: Durch die Begrenzung der erhobenen Daten wird die
Privatsphäre der betroffenen Personen besser geschützt.
Risikominimierung: Die Reduzierung der verarbeiteten Daten verringert das Risiko von
Datenmissbrauch und unbefugter Nutzung.
Datensicherheit: Ein geringerer Datenumfang erleichtert die Sicherung und den Schutz
der vorhandenen Informationen.

Die Umsetzung der Datenminimierung erfordert von Unternehmen und Organisationen

eine sorgfältige Analyse und Planung der Datenverarbeitungsprozesse,
die regelmäßige Überprüfungen der erhobenen Daten auf ihre Notwendigkeit und
die Implementierung technischer und organisatorischer Maßnahmen zur
Gewährleistung der Datenminimierung.

Die Einhaltung dieses Grundsatzes ist nicht nur eine rechtliche Verpflichtung, sondern auch
ein wichtiger Beitrag zur Stärkung des Vertrauens in die Datenverarbeitung und zum Schutz
der Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen.

Key Takeaways (TL;DR)
Eine planvolle Datenminimierung ist ein zentraler Grundsatz der DSGVO und erfordert1.
die Beschränkung der Datenerhebung auf das notwendige Minimum.
Unternehmen zeigen oft mangelnde Sensibilität im Umgang mit personenbezogenen2.
Daten und vernachlässigen deren Schutz.
Unnötige Datensammlung und -speicherung führen zu einem erhöhten Risiko für3.
Datenschutzverletzungen und sollten vermieden werden.
Unternehmen müssen transparent über ihre Datenverarbeitungspraktiken informieren4.

https://www.cafm-blog.de/blog/datenschutz-wichtige-tipps-fuer-sicheren-umgang-mit-daten/
https://www.cafm-blog.de/blog/daten-auswaehlen-fuer-cafm-datenpflege/
https://www.cafm-blog.de/blog/daten-auswaehlen-fuer-cafm-datenpflege/
https://www.cafm-blog.de/blog/risikobewertung-eine-wichtige-rolle-beim-risk-assesssment/
https://www.cafm-blog.de/blog/7-tipps-fuer-eine-erfolgreiche-implementierung-von-computer-aided-facility-management-systemen/
https://www.cafm-blog.de/blog/risikobewertung-eine-wichtige-rolle-beim-risk-assesssment/
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und Informationspflichten gegenüber den Betroffenen erfüllen.
Datenschutz-Folgenabschätzungen sind oft vernachlässigt, obwohl sie helfen können,5.
Risiken für die Datenschutzrechte der Betroffenen zu identifizieren und zu minimieren.
Fehlerhafte Einwilligungserklärungen führen zu ungültigen Zustimmungen zur6.
Datenverarbeitung und sind ein häufiger Verstoß gegen die DSGVO.
Verstöße gegen die Datenminimierung können zu schwerwiegenden Konsequenzen7.
und hohen Bußgeldern gemäß der DSGVO führen.

 

Fehler 1: Fehlende Sensibilität für
personenbezogene Daten

Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit
personenbezogenen Daten
Unternehmen müssen sich der Sensibilität und Verantwortung bewusst sein, die mit der
Verarbeitung personenbezogener Daten einhergeht, und sicherstellen, dass sie nur die
notwendigen Informationen erheben und speichern.

Sicherstellung der DSGVO-Konformität
Es ist daher unerlässlich, dass Unternehmen und Organisationen ihre Prozesse und Verfahren
zur Datenverarbeitung überprüfen und sicherstellen, dass sie den Anforderungen der DSGVO
entsprechen. Dies erfordert eine Sensibilisierung der Mitarbeiter für den Umgang mit
personenbezogenen Daten sowie klare Richtlinien und Kontrollmechanismen, um
sicherzustellen, dass die Datenminimierung eingehalten wird.

https://www.cafm-blog.de/blog/datenschutz-wichtige-tipps-fuer-sicheren-umgang-mit-daten/
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Vertrauen und Privatsphäre
Nur durch ein bewusstes und verantwortungsvolles Handeln im Umgang mit
personenbezogenen Daten können Unternehmen das Vertrauen der Betroffenen gewinnen
und den Schutz der Privatsphäre gewährleisten.

Fehler 2: Unnötige Datensammlung
und -speicherung
Ein häufiges Problem im Zusammenhang mit der Datenminimierung ist die unnötige
Datensammlung und -speicherung durch Unternehmen und Organisationen. Oftmals werden
mehr Informationen erhoben, als für den jeweiligen Zweck erforderlich sind, was zu einer
Verletzung des Grundsatzes der Datenminimierung führt. Dies kann verschiedene Gründe
haben, wie beispielsweise mangelnde Sensibilität für den Umgang mit personenbezogenen
Daten oder unklare interne Richtlinien zur Datenerhebung.

Unabhängig von den Ursachen stellt die unnötige Datensammlung und -speicherung eine
Verletzung der DSGVO dar und birgt Risiken für die Privatsphäre der Betroffenen. Um diesem
Problem entgegenzuwirken, ist es wichtig, dass Unternehmen und Organisationen ihre
Prozesse zur Datenerhebung überprüfen und sicherstellen, dass nur die notwendigen
Informationen erhoben werden. Dies erfordert eine genaue Analyse der jeweiligen Zwecke
und eine klare Definition der erforderlichen Daten.

Darüber hinaus müssen interne Richtlinien und Schulungen sicherstellen, dass Mitarbeiter
sensibilisiert sind für den Umgang mit personenbezogenen Daten und die Bedeutung der
Datenminimierung verstehen. Nur durch eine konsequente Umsetzung des Grundsatzes der
Datenminimierung können Unternehmen sicherstellen, dass sie den Anforderungen der
DSGVO gerecht werden und das Vertrauen der Betroffenen in die Datensicherheit stärken.



Datenminimierung nach DSGVO: die TOP 5 Fehler | 4

CAFM-Blog.de

Fehler 3: Mangelnde Transparenz und
Informationspflichten

Kategorie Mangelnde Transparenz und Informationspflichten

Unternehmen 30% der Unternehmen informieren unzureichend über ihre
Datenschutzrichtlinien

Verbraucher 50% der Verbraucher fühlen sich unzureichend informiert über die
Verwendung ihrer persönlichen Daten

Regulierung Es gibt keine einheitlichen Standards für die Transparenz und
Informationspflichten in verschiedenen Branchen

 

Ein weiteres Problem im Zusammenhang mit der Datenminimierung ist die mangelnde
Transparenz und Informationspflichten seitens vieler Unternehmen und Organisationen.
Oftmals werden Betroffene nicht ausreichend darüber informiert, welche Daten zu welchem
Zweck erhoben werden und wie lange sie gespeichert werden. Dies führt zu einer Verletzung
des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung und stellt eine Gefahr für die Privatsphäre
dar.

Unternehmen müssen daher sicherstellen, dass sie transparent über ihre
Datenverarbeitungsprozesse informieren und die Betroffenen über ihre Rechte aufklären. Um
diesem Problem entgegenzuwirken, ist es wichtig, dass Unternehmen klare
Informationspflichten einhalten und sicherstellen, dass Betroffene umfassend über die
Verarbeitung ihrer Daten informiert werden. Dies erfordert eine transparente Kommunikation
über die Zwecke der Datenerhebung, die Kategorien von erhobenen Daten sowie die
Speicherdauer.

Darüber hinaus müssen Unternehmen sicherstellen, dass Betroffene über ihre Rechte auf
Auskunft, Berichtigung und Löschung informiert werden. Nur durch eine umfassende
Transparenz und Einhaltung der Informationspflichten können Unternehmen das Vertrauen

https://www.cafm-blog.de/blog/transparenz-im-facility-management-effizienz-und-vertrauen/
https://www.cafm-blog.de/blog/transparenz-im-facility-management-effizienz-und-vertrauen/
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der Betroffenen gewinnen und den Schutz der Privatsphäre gewährleisten.

Fehler 4: Vernachlässigung von
Datenschutz-Folgenabschätzungen
Ein weiteres Problem im Zusammenhang mit der Datenminimierung ist die Vernachlässigung
von Datenschutz-Folgenabschätzungen durch viele Unternehmen und Organisationen.
Gemäß Artikel 35 DSGVO sind Datenschutz-Folgenabschätzungen in bestimmten Fällen
verpflichtend, um potenzielle Risiken für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen zu
bewerten. Trotz dieser Vorgabe zeigen viele Unternehmen eine Vernachlässigung dieser
Pflicht, was zu einer unzureichenden Berücksichtigung von Datenschutzrisiken führt.

Dies stellt eine Verletzung der DSGVO dar und birgt Risiken für die Privatsphäre der
Betroffenen. Um diesem Problem entgegenzuwirken, ist es wichtig, dass Unternehmen die
Durchführung von Datenschutz-Folgenabschätzungen ernst nehmen und sicherstellen, dass
potenzielle Risiken angemessen bewertet werden. Dies erfordert eine genaue Analyse der
geplanten Datenverarbeitungsprozesse sowie eine Bewertung möglicher Auswirkungen auf
die Privatsphäre der Betroffenen.

Darüber hinaus müssen Unternehmen sicherstellen, dass sie geeignete Maßnahmen zur
Risikominimierung ergreifen und gegebenenfalls die Datenschutzbehörde konsultieren. Nur
durch eine konsequente Umsetzung von Datenschutz-Folgenabschätzungen können
Unternehmen potenzielle Risiken frühzeitig erkennen und angemessen darauf reagieren.

Fehler 5: Unwirksame
Einwilligungserklärungen
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Verletzung des Grundsatzes der Freiwilligkeit
Oftmals werden Einwilligungen zur Datenerhebung nicht rechtmäßig eingeholt oder sind
unzureichend dokumentiert, was zu einer Verletzung des Grundsatzes der Freiwilligkeit führt.
Dies stellt eine Verletzung der DSGVO dar und die Einwilligungen sind damit unwirksam.

Sicherstellung rechtmäßiger Einwilligungen
Unternehmen müssen daher sicherstellen, dass sie Einwilligungen rechtmäßig einholen und
dokumentieren, um den Grundsatz der Freiwilligkeit zu gewährleisten. Um diesem Problem
entgegenzuwirken, ist es wichtig, dass Unternehmen klare Prozesse zur Einholung von
Einwilligungen etablieren und sicherstellen, dass diese den Anforderungen der DSGVO
entsprechen. Dies erfordert eine transparente Kommunikation über die Zwecke der
Datenerhebung sowie klare Angaben zu den Rechten der Betroffenen.

Freiwillige und widerrufbare Einwilligungen
Darüber hinaus müssen Unternehmen sicherstellen, dass Einwilligungen freiwillig erteilt
werden können und jederzeit widerrufbar sind. Nur durch eine rechtmäßige Einholung von
Einwilligungen können Unternehmen sicherstellen, dass sie den Grundsatz der Freiwilligkeit
einhalten und das Vertrauen der Betroffenen in die Datensicherheit stärken.

Konsequenzen und Bußgelder für
Verstöße gegen die Datenminimierung
Verstöße gegen den Grundsatz der Datenminimierung können schwerwiegende
Konsequenzen nach sich ziehen, einschließlich Bußgelder gemäß Artikel 83 DSGVO. Die
Datenschutzbehörden sind befugt, Bußgelder in Höhe von bis zu 20 Millionen Euro oder 4%
des weltweiten Jahresumsatzes zu verhängen, je nachdem, welcher Betrag höher ist. Diese
drastischen Sanktionen sollen sicherstellen, dass Unternehmen und Organisationen den
Schutz personenbezogener Daten ernst nehmen und die Anforderungen der DSGVO
einhalten.
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Es ist daher unerlässlich, dass Unternehmen die Bedeutung des Grundsatzes der
Datenminimierung verstehen und sicherstellen, dass sie diesen in ihren Prozessen zur
Datenverarbeitung konsequent umsetzen. Es ist wichtig, dass Unternehmen sich
kontinuierlich über aktuelle Entwicklungen im Datenschutzrecht informieren und ihre
Prozesse entsprechend anpassen, um den Schutz personenbezogener Daten zu
gewährleisten.

Nur durch eine sorgfältige Planung und Überprüfung ihrer
Datenerhebungs- und -speicherungsprozesse können Unternehmen
sicherstellen, dass sie den Anforderungen der DSGVO gerecht werden
und Bußgelder vermeiden.
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